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nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) vom 01.11.2015 
 

Antragsteller 
 

Name, Vorname, Doktorgrad 

 

Geburtsname 

 
Geburtsdatum 

Anschrift 

 

 
 
 
 

Nach Maßgabe des Meldegesetzes beantrage ich die Einrichtung folgender Auskunfts-/Übermittlungssperren: 
 

1. Auskunfts- bzw. Übermittlungssperren, für die keine Begründung erforderlich ist: 

  

  Übermittlungssperre an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften (§ 42 Abs. 3 Satz 2) 

 
  

Ich beantrage, dass meine Daten nicht an die öffentlichen-rechtliche Religionsgesellschaft meines Ehe-
gatten, meiner minderjährigen Kinder oder meiner Eltern (nur bei minderjährigen Antragsstellern)  über-
mittelt werden, soweit diese nicht meiner Religionsgesellschaft angehören.  

 
  

Diese Erklärung gilt auch für meine/unsere minderjährigen Kinder. (Das Einverständnis aller Sorgebe-
rechtigten ist erforderlich.)  

  
 Name Vorname(n) Geburtsdatum 

    

    

    

    

    
  
  
  
  

 
 

Widerspruch gegen die Weitergabe von Daten an Parteien und Wählergruppen im Zusammenhang mit all-
gemeinen Wahlen und mit Abstimmungen (§ 50 Abs. 5 i.V.m. Abs. 1) 

 
 

Für den Fall eines Alters- oder Ehejubiläums (z.B. 75. Geburtstag oder goldene Hochzeit) darf eine Mittei-
lung über dieses Jubiläum nicht weitergegeben werden (§ 50 Abs. 5 i.V.m. Abs. 2), bei Ehejubiläen ist die 
Unterschrift beider Ehegatten erforderlich! 

  Der Weitergabe meiner Daten an Adressbuchverlage wird widersprochen (§ 50 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3) 
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2. Auskunftssperren, für die eine Begründung erforderlich ist: 

 
Auskunftssperre, da durch eine Melderegisterauskunft eine Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder 
ähnliche schutzwürdige Interessen für mich oder eine andere Person entstehen kann (§ 51). 

 Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ort, Datum  Unterschrift des Erklärenden  Unterschrift des Ehegatten 

 

Bemerkungen/Vermerke/Entgegen genommen 
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Hinweise zum Antrag auf Einrichtung von Auskunfts-/Übermittlungssperren 
 
 

1. Auskunfts- bzw. Übermittlungssperren, für die keine Begründung erforderlich ist: 
 
1.1 Übermittlungssperre an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 
 

Das Meldegesetz sieht vor, dass den Kirchen neben den Daten ihrer Mitglieder auch einige Grunddaten von Fami-
lienangehörigen der Mitglieder, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft ange-
hören, übermittelt werden dürfen. Der betroffene Familienangehörige - nicht das Kirchenmitglied selbst - kann die 
Einrichtung einer Übermittlungssperre verlangen. Eine Begründung ist nicht erforderlich. 
Diese Übermittlungssperre gilt nicht, soweit Daten für Zwecke des Steuererhebungsrecht der jeweiligen öffent-
lich-rechtlichen Religionsgesellschaften übermittelt werden. 

 
1.2 Auskünfte an Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen 
 

Im Zusammenhang mit allgemeinen Wahlen und mit Abstimmungen dürfen Parteien, Wählergruppen und anderen 
Trägern von Wahlvorschlägen in den sechs der Stimmabgabe vorangehenden Monaten Auskunft über Namen, An-
schrift, Doktorgrad von Gruppen von Wahlberechtigten erteilt werden, für deren Zusammensetzung das Lebensal-
ter der Betroffenen bestimmend ist. Die Geburtstage der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. 
Der Empfänger hat die Daten spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen. Diese Aus-
kunft darf nur erteilt werden, wenn Sie nicht widersprochen haben. Einer Begründung bedarf es nicht. 

 
1.3 Auskünfte über Alters- und Ehejubiläen 
 

Parteien, Wählergruppen, Mitgliedern parlamentarischer Vertretungskörperschaften und Bewerbern für diese so-
wie Presse und Rundfunk darf eine Melderegisterauskunft über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern erteilt 
werden. Die Auskunft darf nur die dazu erforderlichen Daten (Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift) 
sowie Tag und Art des Jubiläums umfassen. Diese Auskunft darf nur erteilt werden, wenn Sie nicht widersprochen 
haben. Einer Begründung bedarf es nicht. 

 
1.4 Auskünfte an Adressbuchverlage 
 

Das Meldegesetz erlaubt eine Auskunft an Adressbuchverlage über Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und An-
schrift von Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Dieser Auskunftserteilung können Sie widerspre-
chen; eine Begründung ist nicht erforderlich. 

 
 
 
 

2. Auskunftssperren, für die eine Begründung erforderlich ist: 
 
Auskunftssperren, bei Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige  
Belange 

 
Die Entscheidung über Ihren Antrag liegt im Ermessen der Meldebehörde. Wird dem Antrag zugestimmt, wirkt 
die Auskunftssperre gegen alle, ausgenommen öffentliche Stellen und den Betroffenen selbst. 
Der Antrag muss begründet sein; evtl. können Nachweise gefordert werden. 
Haben Sie mehr als eine Wohnung, so gilt die Auskunftssperre nur für die Meldebehörde, bei der Sie die Aus-
kunftssperre beantragt haben; gegebenenfalls müssen Sie auch bei der Meldebehörde der letzten früheren Woh-
nung und den für weitere Wohnungen zuständigen Meldebehörden eine Auskunftssperre beantragen. 
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Einwilligungserklärung Datenschutz 
 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von der Stadt Zirndorf zu oben genannten 
Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt sowie an die zur Verarbeitung notwendigen Stel-
len weitergegeben bzw. übermittelt und dort ebenfalls zu den oben genannten folgenden 
Zwecken verarbeitet und genutzt werden.  
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke 
erhobenen persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung der EU-Datenschutzgrund-
verordnung (DS-GVO), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und des Bayerischen Daten-
schutzgesetzes (BayDSG), erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden. 
Nach dem Wegfall der Voraussetzungen werden meine Daten sofort gelöscht. Ggf. sind von 
der Stadt Zirndorf die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen zu beachten und zu berücksichti-
gen. 
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis mit der 
Folge, dass der oben genannte  Zweck nicht ausgeführt werden kann, verweigern bzw. 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung werde ich 
richten an: 
 
Stadt Zirndorf, -Datenschutzbeauftragter-, Fürther Str. 8, 90513 Zirndorf 
Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten 
sowohl bei der Stadt Zirndorf und den betroffenen Stellen gelöscht. 
 
 

   
Datum  Unterschrift 

 
 
 


